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Das Zentrallager-Auskunfts- und Bestellsystem für Händler

Ihr unverzichtbares Tool im Tagesgeschäft – wenige Klicks zum Ziel! 

Loggen Sie sich ein unter 

www.assi-teclog.de

Mit unserem Zentrallager und dessen effizienter Logistik bieten 
wir hohe Lieferfähigkeit und attraktive Konditionen.
Viele Markenartikelsortimente führender Hersteller mit mehr als 6.300 
Artikeln stehen Ihnen aus einer Hand zur Verfügung – ohne Mitglied-
schaft und ohne Mindestbestellwert. Das erspart Ihnen zeitaufwendiges 
Bestellen bei verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Kondi-
tionen. 
Durch unser Online-Auskunftssystem ist alles klar zu über blicken. Sie 
sehen sofort, welche Artikel verfügbar sind. 
Ebenso eindeutig sind Preise und Rabatte. 
Ihre Bestellung nehmen wir online entgegen. Die automatisierte Auf-
tragsabwicklung sorgt durch effiziente Abläufe dafür, dass Lagerartikel 
innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen sind.

Wir laden Sie ein: Testen Sie uns!
Fordern Sie Ihren Zugang zum Online-Bestellcenter an.
Sie wollen noch mehr erfahren? 

Rufen Sie uns an unter 
+49 (0)30 4373138-0 

oder schicken Sie uns eine E-Mail an 
info@assi-teclog.de

Unter Verkaufsteam erreichen Sie:
Montag bis Donnerstag 7.30 – 12.30 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 7.30 – 12.30 Uhr 13.00 – 14.00 Uhr

meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die Produkte folgender Hersteller finden Sie in unserem Sortiment:

Herausgeber
ASSI TecLog AG
Breitenbachstraße 10
13509 Berlin
www.assi-teclog.de
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Persönliche Schutzausrüstung

Grundlegende Anforderungen an Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
In der 

„Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments  
und des Rates vom 9. März 2016  

über persönliche Schutzausrüstungen  
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates“ 

sind grundlegende und für alle persönlichen Schutzausrüstungen allgemein 
gültige Anforderungen festgelegt. Diese müssen u.a. so konzipiert und herge-
stellt werden, dass der Benutzer die mit Risiken verbundene Tätigkeit normal 
ausüben kann und dabei über einen möglichst hohen Schutz verfügt. Zudem 
darf die PSA selbst keine Gefahren und Störungen verursachen.

Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung
Sofern es nicht möglich ist, alle an einem Arbeitsplatz möglicherweise auftre-
tenden Gefahren durch betriebstechnische oder organisatorische Maßnahmen 
auszuschalten, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmern die zu ihrer 
Sicherheit erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Diese müssen hinsichtlich der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes den einschlägigen Unionsvorschriften über Konzeption und 
Konstruktion entsprechen.

Risikokategorien für PSA:
Es werden nach Verordnung (EU) 2016/425 drei Kategorien unterschieden:

Kategorie I 
umfasst ausschließlich folgende geringfügigen Risiken:
a) oberflächliche mechanische Verletzungen;
b) Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerer Kontakt 

mit Wasser;
c) Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt;
d) Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlung (außer bei Beobachtung 

der Sonne);
e) Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind.

Kategorie II
umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III aufgeführt sind.

Kategorie III
umfasst ausschließlich die Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie 
irreversiblen Gesundheitsschäden oder Tod im Zusammenhang mit Folgendem 
führen können:
a) gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische,
b) Atmosphären mit Sauerstoffmangel,
c) schädliche biologische Agenzien,
d) ionisierende Strahlung,
e) warme Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umge-

bung mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr,
f) kalte Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung 

mit einer Lufttemperatur von – 50 °C oder weniger,
g) Stürze aus der Höhe,
h) Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen,
i) Ertrinken,
j) Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen,
k) Hochdruckstrahl,
l) Verletzungen durch Projektile oder Messerstiche,
m) schädlicher Lärm.

Weiterführende Informationen unter
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. 
(DGUV)

www.dguv.de

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft www.bgbau.de
Berufsgenossenschaft Holz und Metall www.bghm.de
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie

www.bgrci.de

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe

www.bgn.de

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik www.bghw.de
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation

www.bg-verkehr.de
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Schutzkleidung

Zur Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schutzprodukts auf der Basis des Gefährdungspotenzials hat die EU sechs Typen Chemikalienschutzkleidung 
definiert. Die Zertifizierung eines bestimmten Typs ist ein Hinweis auf den Schutz durch die Kleidung vor einer bestimmten Gefahr (Gas, Flüssigkeit oder Staub).
Bitte beachten Sie, dass diese Typenprüfungen nicht bedeuten, dass der Schutzanzug zu 100% undurchlässig für einen Gefahrstoff ist. Diese Tests fordern lediglich 
die Erfüllung der spezifizierten Mindestleistungsanforderungen. 
Beispiel: Im Fall eines Partikeltests des Typs 5 erlaubt die Norm individuelle Durchlässigkeit von 30 %, sofern der Durchschnittswert bei den getesteten Schutz-
anzügen weniger als 15 % beträgt.

Leitfaden Europäische Normen für Chemikalienschutzkleidung

EN 943-2

Typ 1

EN 14605

Typ 3

EN 14605

Typ 4

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

EN ISO 14116

DIN 32781

Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien
einschließlich Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel
Leistungsanforderungen für Typ 1 gasdichte Chemikalienschutzkleidung für Notfallteams

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Anzüge zum Schutz vor starken und gebündelten Strahlen von Flüssigchemikalien

Sprühdichte Schutzanzüge
Anzüge zum Schutz vor einer Sättigung mit Flüssigchemikalien

Schutzkleidung gegen feste Partikeln
Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln ge-
währt

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien

Weitere Normen

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination
Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.
Hinweis: Bietet keinen Schutz vor radioaktiver Strahlung.

Schutzkleidung vgegen Infektionserreger
Ergänzung der Typangabe durch den Buchstaben „B“ (z.B. Typ 3-B) verweist auf Konformität mit dieser Europäischen Norm.

Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen.
Hinweis: Kleidung und Träger müssen ordnungsgemäß geerdet sein.

Schutzkleidung – Schutz gegen Flammen
Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

Schutzkleidung – Schutzanzüge für Anwender im Umgang mit flüssigen Pestiziden
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Schutzkleidung

Schutzanzug 4515W
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6, 2-teilige Kapuze, elastische Bündchen, elastische Einsätze an der Hüfte, elastischer Tail-
len- und Knöchelbereich, 2-Wege-Reißverschluss, Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, leichten 
Flüssigkeitsspritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln, besonders atmungsaktiv.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2
Obermaterial SMS, 50 g/m²
Größen S – 4XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1470458203 4515W L 20 Stück a. A.

1470458204 4515W XL 20 Stück a. A.

1470458205 4515W 2XL 20 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2

Schutzanzug 4532+B
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6, 3-teilige Kapuze, verstärkter Zwickel, gestrickte Bündchen, elastische Einsätze, 2-Wege-
Reißverschluss mit Patte, mehrschichtiges SSMMS für starke Beanspruchung, antistatisch, Schutz vor gesundheits-
gefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzern sowie radioaktiv kontaminierten Partikeln, besonders öl- und alkohol-
abweisend, atmungsaktiv.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial SMS, 52 g/m²
Größen S – 4XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1470453202 4532+ M 20 Stück a. A.

1470453204 4532+ XL 20 Stück a. A.

1470453205 4532+ 2XL 20 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

Schutzanzug 4532+W
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6, Schutz vor Flüssigkeiten und radioaktiv kontaminierten Partikeln, besonders öl- und 
alkoholabweisend, atmungsaktiv, 3-teilige Kapuze, verstärkter dreieckiger Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss, verschließ-
bare Patte, Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit, 
antistatisch.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial SSMMS, 52 g/m²
Größen S – 4XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1470453302 4532+ M 20 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

Schutzanzug 4530
Schutzanzug Typ 5/6 mit Kapuze, sehr weiches und wasserdampfdurchlässiges Material, gestrickten Bündchen, Zwei-
Wege-Reißverschluss, verstärkte Nähte, Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern, radioaktiv kontaminierten Partikeln 
und gesundheitsgefährdenden Stäuben, flammhemmend, antistatisch.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2, EN 1149, ISO 14116 Index 1
Obermaterial SMS, 54 g/m²
Größen M – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1470453004 4530XL XL 20 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN ISO 14116EN 1149-5EN 1073-2
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Schutzkleidung

KleenGuard® A20
Atmungsaktiver partikeldichter Schutzanzug Typ 5/6 mit Gummizug an Kapuze, Fuß- und Ärmelbündchen für Trage-
komfort, Sicherheit und Reißfestigkeit, silikonfrei, schützt gegen Stäube, größere Fasern, radioaktiven Staub und Che-
mikalienspritzer. 25 Schutzanzüge in Großverpackung (Bulk) - nachhaltig mit bis zu 70 % weniger Plastik im Vergleich 
zu anderen einzeln verpackten Einweg-Schutzanzügen.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial Strapazierfähiges, atmungsaktives SMS
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

7499002013 95180 XL 25 Stück a. A.

7499002014 95190 2XL 25 Stück a. A.

7499002015 95200 3XL 25 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

Schutzanzug 4565
Einweg-Schutzanzug Typ 4/5/6, versiegelte Nähte, 3-teilige Kapuze, elastische Einsätze an der Hüfte, gestrickte Bünd-
chen, 2-Wege-Reißverschluss, Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel, Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel 
in begrenztem Ausmaß, hervorragender Schutz vor Stäuben (inkl. radioaktiver Partikel), antistatische Eigenschaften 
(beidseitig), geeignet für Schutz gegen Infektionserreger.
Norm EN 14605 Typ 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Obermaterial Laminiertes, nicht mikroporöses PE/PP-Vliesmaterial, zweikomponentig
Größen S – 4XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1470454011 4565L L 20 Stück a. A.

EN 14605

Typ 4

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

Schutzanzug 50198
Einweg-Overall Typ 5/6 mit höheren Schutzstufen für den Lackierprozess, Schutz gegen Sprühnebel, Lösungsmittel 
und Wasser, zuverlässiger Schutz durch hohe Materialstabilität, Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchel-
bereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit, antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Ent-
ladungen und das Risiko von Funkenbildung, EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz. Jedem Anzug liegt eine selbstklebende 
Tasche bei.
Norm EN1149-5, EN 1073-2
Obermaterial Polyester
Größen M – 2XL

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

14704649+ 50198 a. A. 25 Stück a. A.

EN 1149-5EN 1073-2
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Schutzkleidung

KleenGuard® A40
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6 mit Sturmklappe und Kapuze zur einfachen Befestigung an einer Atemschutzmaske, 
silikonfrei, besonders reißfest, partikeldicht, begrenzt sprühdicht, Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination, anti-
statisch, extrem fusselarme Qualität, einzeln verpackt.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial Laminat
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

7499000254 97910 M 25 Stück a. A.

7499000255 97920 L 25 Stück a. A.

7499000256 97930 XL 25 Stück a. A.

7499000257 97940 2XL 25 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

KleenGuard® A50 Jacke
Schutzjacke Typ 5/6, Zweiwege-Reißverschluss, Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, hoch atmungs-
aktiv, antistatisch, silikonfrei, äußerst fusselarm, zusammen mit Hose KleenGuard® A50 partikeldicht, bedingt spritz-
dicht, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemika-
lien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt in versiegeltem Beutel.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-1, EN 1073-2
Obermaterial Laminat, Polypropylen-Spinnvlies
Größen M – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4510810105 99450 L 15 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

KleenGuard® A50 Hose
Schutzhose Typ 5/6, hoch atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, äußerst fusselarm, zusammen mit Jacke KleenGuard® 
A50 partikeldicht, bedingt spritzdicht, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, Schutz gegen Spritzer wasser-
basierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt in versiegeltem Beutel.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-1, EN 1073-2
Obermaterial Laminat, Polypropylen-Spinnvlies
Größen M – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4520810107 99530 2XL 15 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5
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Schutzkleidung

KleenGuard® A50 weiß
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6, spezieller Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich, Daumenösen, atmungsaktiv, 
antistatisch, reißfest, fusselarm, silikonfrei, partikeldicht, begrenzt sprühdicht, Schutz gegen Spritzer wasserbasierter 
Flüssigkeiten, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial Laminat, Polypropylen-Spinnvlies
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4542810203 96810 S 1 Stück a. A.

4542810204 96820 M 1 Stück a. A.

4542810205 96830 L 1 Stück a. A.

4542810206 96840 XL 1 Stück a. A.

4542810208 96860 3XL 1 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

KleenGuard® A50 blau
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6, spezieller Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich, Daumenösen, atmungsaktiv, 
antistatisch, reißfest, fusselarm, silikonfrei, partikeldicht, begrenzt sprühdicht, Schutz gegen Spritzer wasserbasierter 
Flüssigkeiten, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Obermaterial Atmungsaktives SMS
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4542810306 96900 XL 25 Stück a. A.

4542810307 96910 2XL 25 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1073-2EN 1149-5

KleenGuard® A71
Chemikalienschutzanzug Typ 3/4/5 mit Kapuze, Schutz gegen flüssige Chemikalien, Infektionserreger, radioaktive und 
feste Partikel, flüssigkeitsdicht, sprühdicht, partikeldicht, antistatisch, genähte und verklebte Nahtstellen aus reißfestem 
Material als absolut flüssigkeitsdichte Nässebarriere, mehr Tragekomfort und Sicherheit durch speziellen, elastischen 
Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich.
Norm EN 14605 Typ 3, EN 14605 Typ 4, EN ISO13982-1 Typ 5
Obermaterial Laminat
Größen M – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4542907102 96760 M 1 Stück a. A.

4542907103 96770 L 1 Stück a. A.

4542907104 96780 XL 1 Stück a. A.

4542907105 96790 2XL 1 Stück a. A.

4542907106 96800 3XL 1 Stück a. A.

EN 14605

Typ 3

EN 14605

Typ 4

EN ISO 13982-1

Typ 5
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Schutzkleidung

AlphaTec® 1500 PLUS Modell 111 weiß
Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende und Fingerschlaufen, 
Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, rote Stichnähte für eine einfache Identifizierung, nachweisliche 
Filterung zu 99,9 %  von Partikeln > 3 µm (KAKEN-Partikelpenetrationstest), luft- und wasserdampfdurchlässig zur 
Reduzierung einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, antistatisch.
Norm Typ 5, Typ 6, EN 1073-2, EN 1149-5
Obermaterial Atmungsaktives SMS-Material, ca. 48 g/m²
Größen S – 5XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4661500105 WH15S-00111-06 2XL 30 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1149-5EN 1073-2

AlphaTec® 1500 PLUS Modell 111 blau
Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende und Fingerschlaufen, 
Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, rote Stichnähte für eine einfache Identifizierung, nachweisliche 
Filterung zu 99,9 %  von Partikeln > 3 µm (KAKEN-Partikelpenetrationstest), luft- und wasserdampfdurchlässig zur 
Reduzierung einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, antistatisch.
Norm EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2, EN 1149-5
Obermaterial Atmungsaktives SMS-Material, ca. 60 g/m²
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4661500203 BL15S-00111-04 L 40 Stück a. A.

4661500204 BL15S-00111-05 XL 30 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1149-5EN 1073-2

AlphaTec® 1800 Standard Modell 111
Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Gummizüge an Ka-
puze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung, hoher Tra-
gekomfort, wasserdampfdurchlässig für die Reduzierung einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, 
antistatisch, flusenarm.
Norm Typ 5, Typ 6, EN 1149-5
Obermaterial Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies, ca. 53 g/m²
Größen S – 5XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4662002801 WH18B-00111-02 S 50 Stück a. A.

4662002804 WH18B-00111-05 XL 50 Stück a. A.

4662002805 WH18B-00111-06 2XL 40 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5

EN 13034

Typ 6

EN 1149-5
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Schutzkleidung

AlphaTec® 2000 Standard  
Modell 111
Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Daumenschlaufen, 
Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssig-
chemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel, hoher Tragekomfort, wasserdampfdurchlässig für die Reduzierung 
einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, antistatisch, flusenarm.
Norm Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5
Obermaterial Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies, ca. 63 g/m²
Größen XS – 8XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4662000104 WH20B-00111-05 XL 10 Stück a. A.

EN ISO 13982-1

Typ 5-B

EN 13034

Typ 6-B

EN 1073-2EN 1149-5EN 14126DIN 32781

AlphaTec® 2000 Ts  
PLUS Modell 111
Overall, 3-teilige Kapuze, Einzelreißverschluss an der Vorderseite mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Daumen-
schlaufen und Kinnband, Tunnelgummizüge an Taille, Tunnelgummizüge an Kapuze, Arm-/Beinabschlüssen, bewährte 
Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel, hoher Trage-
komfort, wasserdampfdurchlässig für die Reduzierung einer Hitzebelastung, optimierte Körperpassform, silikonfrei, 
antistatisch, extrem flusenarm, Schutz gegen Pestizide gem. DIN 32781.
Norm Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5
Obermaterial Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies, ca. 63 g/m²
Größen S – 5XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4664536004 WH20T-00111-05 XL 45 Stück a. A.

EN 14605

Typ 4-B

EN ISO 13982-1

Typ 5-B

EN 13034

Typ 6-B

EN 1073-2EN 1149-5EN 14126DIN 32781

AlphaTec® 2300 PLUS Modell 132
Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Gummizüge an Kapu-
ze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen, gute Schutzbarriere gegen zahlreiche anorganische Flüssigchemikalien, einschließ-
lich Säuren und Laugen, Daumenschlaufen, für Atemschutzmasken optimierte Kapuze, hohe Sichtbarkeit, antistatisch.
Norm EN 14605 Typ 3, EN 14605 Typ 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Obermaterial Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies, ca. 65 g/m²
Größen S – 5XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4662300205 YY23T-00132-06 2XL 40 Stück a. A.

EN 14605

Typ 3-B

EN 14605

Typ 4-B

EN ISO 13982-1

Typ 5-B

EN 1073-2EN 1149-5
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Schutzkleidung

AlphaTec® 2500 Standard  
Modell 111
Overall, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen Fingerschlaufen und vorderseitiger Einzelreißverschluss 
mit wiederverschließbarer Abdeckblende, höchste Biostoff-Schutzklasse gemäß EN 14126 und ASTM F1671 bezüglich 
der Penetration von Blut, anderen Körperflüssigkeiten und von Blut übertragenen Erregern, luft- und wasserdampf-
durchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung, ultraschallverschweißte Nähte für eine wirksame 
Flüssigkeits- und Partikelbarriere, antistatisch, flusenarm.
Norm Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Obermaterial Mikroporöses Polypropylenlaminatvlies, ca. 65 g/m²
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

4662500103 WH25W-00111-04 L 35 Stück a. A.

4662500104 WH25W-00111-05 XL a. A. 35 Stück a. A.

4662500105 WH25W-00111-06 2XL a. A. 30 Stück a. A.

4662500106 WH25W-00111-07 3XL 30 Stück a. A.

EN 14605

Typ 3-B

EN 14605

Typ 4-B

EN ISO 13982-1

Typ 5-B

EN 13034

Typ 6-B

EN 1073-2EN 1149-5EN 14126

AlphaTec® 4000 Modell 301
Bundhose, Gummizüge an Taille und Beinabschlüssen, keine Taschen, verschweißte und abgeklebte Nähte, außerge-
wöhnlicher Schutz, getestete Permeationsfestigkeit mit über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, 
silikonfrei.
Norm EN 14605 Typ 3, EN14605 Typ 4, EN 14126
Obermaterial Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe, ca. 103 g/m²
Größen S – 3XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

4664536804 GR40T-00301-05 XL 25 Stück a. A.

EN 14605

Typ 3

EN 14605

Typ 4

EN 14126

AlphaTec® 4000 Modell 230
Jacke mit 2-teiliger Kapuze, Doppelreißverschluss, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen, ver-
schweißte und abgeklebte Nähte, doppelter Armüberwurf, außergewöhnlicher Schutz, getestete Permeationsfestigkeit 
mit über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, silikonfrei.
Norm EN 14605 Typ 3, EN14605 Typ 4, EN 14126
Obermaterial Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe, ca. 103 g/m²
Größen S – 5XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

4664537204 GR40T-00230-05 XL a. A. 20 Stück a. A.

EN 14605

Typ 3

EN 14605

Typ 4

EN 14126
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Schutzkleidung

AlphaTec® 56-100
Schwere Schürze, Schutz vor Verunreinigungen und Gefahren durch Öle, Fette und Chemikalien, exzellenter Schutz 
vor Säure- und ätzenden Laugenspritzern, hervorragende Flexibilität, abrieb- und durchstichfest, mit verstellbaren Bän-
dern für einen optimalen Sitz.
Norm EN 14605:2005 + A1:2009
Obermaterial PVC (Vinyl)
Größen Einheitsgröße

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

4588361910 56-100 a. A. 12 Stück a. A.

EN 14605

Typ 4

Überziehschuh 450Over
Überziehschuhe mit rutschfester PVC-Sohle, Einheitsgröße, Gummizug an der Wade, Bänder zur individuellen An-
passung, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln und geringen Mengen an Flüssigkeitsspritzern, reduziert eine 
Kontamination der Arbeitsumgebung, antistatisch.
Obermaterial Mikroporöses PE-Laminat

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

1470455400 450Over a. A. 100 Paar a. A.

Schuhüberzug 971+
Wiederverwendbarer Überziehschuh, Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit bei fast allen Bodenbelägen, eingearbeite-
ter Gummizug, anschmiegsame Passform, leichtes An- und Ausziehen, hohe Flexibilität, waschbar.
Obermaterial Polyester, PVC
Größen 36/38 (00) – 49/51 (04)

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

50113500+ 971+ 39/42 (01) 1 Paar a. A.

Schuhüberzug 65-569
Obermaterial Polypropylen
Inhalt: 1 Karton = 1.000 Stück 

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Karton

5091361410 65-569 15 x 41 cm 1 Karton a. A.
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Allgemeine Einkaufsbedingungen des technischen Handels

Fassung 12/2019

I. Vertragsinhalt und Vertragsabschluss
1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Bestellungen von 

Waren und Dienstleistungen und deren Abwicklung durch den Verkäufer. Entgegenstehende oder 
von diesen Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht 
an, es sei denn, in diesen Einkaufsbedingungen oder in dem Vertrag mit dem Verkäufer ist etwas 
anderes bestimmt. Nehmen wir die Ware ohne ausdrücklichen Widerspruch entgegen, so kann 
hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten die Bedingungen des Verkäufers anerkannt.

2. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 
1 BGB.

3. Werden für eine bestimmte Bestellung besondere, von diesen Bedingungen abweichende Bedin-
gungen vereinbart, so gelten diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen nachrangig und ergänzend.

4. Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich.

II. Preise
Die vereinbarten Preise verstehen sich frei der von uns angegebenen Empfangsstelle einschließlich 
Fracht-, Verpackungs- und Nebenkosten. Bei unfreier Lieferung übernehmen wir nur die günstigsten 
Frachtkosten, es sei denn, wir haben eine besondere Art der Versendung vorgeschrieben.

III. Zahlung
1. Mangels abweichender Vereinbarungen gelten folgende Zahlungsbedingungen: Rechnungen be-

gleichen wir entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen 
ohne Abzug. Sind die Zahlungsbedingungen des Verkäufers für uns günstiger, gelten diese.

2. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern Dokumentationen oder ähnliche Unter-
lagen zum Leistungsumfang gehören, nicht vor deren vertragsgemäßer Übergabe an uns.

3. Zahlungen erfolgen mittels Scheck oder Banküberweisung. Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn der 
Scheck am Fälligkeitstag per Post abgesandt bzw. die Überweisung am Fälligkeitstage bei der 
Bank in Auftrag gegeben wurde.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.
5. Fälligkeitszinsen können nicht gefordert werden. Auf jeden Fall sind wir berechtigt, einen geringe-

ren Verzugsschaden als vom Verkäufer gefordert nachzuweisen.

IV. Lieferzeiten
1. Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Drohende Lieferverzögerung ist uns unver-

züglich mitzuteilen.
2. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir be-

rechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist Schadenersatz statt der Leistung 
zu verlangen. 

3. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf 
die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche oder eine 
evtl. verwirkte Vertragsstrafe; dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten 
Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte des Verkäufers gelten dessen Bedingungen mit der 

Maßgabe, dass das Eigentum an der Ware mit ihrer Bezahlung auf uns übergeht und dement-
sprechend die Erweiterungsformen des sogenannten Kontokorrent- und Konzernvorbehaltes nicht 
gelten.

2. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Ware nur herausverlangen, 
wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.

VI. Ausführung der Lieferungen und Gefahrübergang
1. Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung, 

auch bei „franko“- und „frei Haus“-Lieferungen, bis zur Übergabe der Ware am Bestimmungsort.
2. Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung.
3. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handelsüblichen Rahmen gestattet.
4. Verpackungskosten trägt der Verkäufer, falls nicht etwas Anderes in Textform vereinbart wurde. 

Tragen wir im Einzelfall die Kosten der Verpackung, so ist uns diese billigst zu berechnen. Unsere 
Rücknahmepflichten richten sich nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG) vom 5. Juli 2017.

VII. Erklärungen über Ursprungseigenschaft
Für den Fall, dass der Verkäufer Erklärungen über die Ursprungseigenschaft der verkauften Ware 
abgibt, gilt folgendes: 
1. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Überprüfung der Ursprungsnachweise durch die Zollverwaltung 

zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen Auskünfte zu erteilen als auch eventuell erfor-
derliche Bestätigungen beizubringen. 

2. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass der erklärte 
Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung oder fehlender Nachprüfungsmöglichkeit von der zu-
ständigen Behörde nicht anerkannt wird, es sei denn, der Verkäufer hat diese Folgen nicht zu 
vertreten.

VIII. Haftung für Mängel und Verjährung, Lieferantenregress
1. Der Verkäufer hat uns die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Er hat insbe-

sondere dafür einzustehen, dass seine Lieferungen und Leistungen den anerkannten Regeln der 

Technik und den vertraglich vereinbarten Eigenschaften, Normen sowie den Sicherheits-, Arbeits-
schutz-, Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften entsprechen.

2. Unsere Wareneingangsprüfung beschränkt sich auf äußerlich erkennbare Transportschäden sowie 
auf die Feststellung der Einhaltung von Menge und Identität der bestellten Waren mindestens an-
hand der Lieferpapiere. Dabei festgestellte Beanstandungen werden unverzüglich angezeigt. Der 
Verkäufer muss sein Qualitätsmanagementsystem und seine Qualitätssicherungsmaßnahmen auf 
diese reduzierte Wareneingangsprüfung ausrichten.

3. Mängelanzeigen sind rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 10 Arbeitstagen bei dem Verkäufer ein-
gehen. Die Frist für die Mängelanzeige beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem wir – oder im Fall 
des Streckengeschäfts unsere Abnehmer – den Mangel festgestellt haben oder hätten feststellen 
müssen.

4. Hat die Ware einen Sachmangel, so stehen uns die gesetzlichen Rechte nach unserer Wahl zu. 
Wir können vom Verkäufer Ersatz der Aufwendungen verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem 
Abnehmer zu tragen haben, wenn der Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf uns vor-
handen war. Zu den vom Verkäufer nach § 439 Abs. 2 BGB zu erstattenden Nacherfüllungskosten 
zählen auch die Kosten zum Auffinden des Mangels sowie Sortierkosten. 

5. Bei Gefahr im Verzug sind wir berechtigt, nach entsprechender Anzeige an den Verkäufer Mängel-
beseitigung auf Kosten des Verkäufers selbst vorzunehmen.

6. Unsere Mängelansprüche verjähren 36 Monate nach Gefahrübergang. Sie beginnen mit der recht-
zeitigen Mängelanzeige im Sinne der vorstehenden Nr. 2. Die Mängelhaftung des Verkäufers endet 
jedoch in jedem Fall zehn Jahre nach Ablieferung der Ware. Diese Beschränkung gilt nicht, sofern 
unsere Ansprüche auf Tatsachen beruhen, die der Verkäufer kannte oder über die er nicht in Un-
kenntnis hat sein können und die er uns nicht offenbart hat. 

7. Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt – erfüllungshalber – alle Ansprüche ab, die ihm gegen seine 
Vorlieferanten aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung mangelhafter Waren oder sol-
cher Waren zustehen, denen garantierte Eigenschaften fehlen. Er wird uns zur Geltendmachung 
solcher Ansprüche sämtliche hierfür erforderlichen Unterlagen aushändigen. 

8. Unsere gesetzlichen Rückgriffsansprüche innerhalb der Lieferkette (§§ 445 a, 445 b, 478 BGB) 
stehen uns neben sonstigen Sachmängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere 
berechtigt, dieselbe Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer 
zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht 
(§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. Die Rückgriffsansprüche innerhalb der 
Lieferkette stehen uns auch dann zu, wenn die mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen 
Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

IX. Produkthaftung und Rückruf
1. Für den Fall, dass wir aufgrund gesetzlicher Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist 

der Verkäufer verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und soweit der 
Schaden durch einen Fehler des vom Verkäufer gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht wor-
den ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, wenn den Ver-
käufer ein Verschulden trifft. Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, soweit der Anspruch auf grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung unsererseits beruht. Sofern die Schadensursache 
im Verantwortungsbereich des Verkäufers liegt, trägt er insoweit die Beweislast. Der Verkäufer 
übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer et-
waigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Etwaige weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

2. Der Verkäufer ist verpflichtet, stets eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer ausreichenden 
Mindest-Deckungssumme von 5 Mio. EUR pro Personenschaden bzw. Sachschaden zu unter-
halten. 

X. Werkzeuge, Modelle, Zeichnungen und andere Unterlagen
1. Von uns beigestellte oder für uns angefertigte Stoffe, Spezialverpackungen, Werkzeuge, Modelle, 

Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und dürfen ausschließlich zur Aus-
führung unserer Aufträge verwendet werden. Sie dürfen Dritten ohne unsere Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden und sind bis auf Widerruf, längstens jedoch zwei Jahre nach dem 
letzten Einsatz, ordnungsgemäß aufzubewahren und uns danach auszuhändigen. 

2. Die Anfertigung sowie die Be- und Verarbeitung solcher Werkzeuge, Modelle, Zeichnungen und 
anderer Unterlagen, die der Verkäufer in unserem Auftrag fertigt, erfolgen für uns als Hersteller mit 
der Folge, dass wir hieran Eigentum erwerben.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für die Lieferung und unsere Zahlungen ist, sofern nichts anderes vereinbart, unser 

Betrieb.
2. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Verkäufer auch an seinem 

Gerichtsstand sowie an dem Gerichtsstand unserer im Handelsregister eingetragenen Zweignie-
derlassung verklagen, mit der der Vertrag geschlossen wurde.

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer gilt in Ergänzung zu diesen Be-
dingungen deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11. April 1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen maßgebend.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen des technischen Handels

Fassung 1/2018

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge mit Unter-

nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen über Lieferungen und sonstigen Leistungen. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten 
uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich wider-
sprechen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zu-
sagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten vor oder bei Vertrags-
abschluss werden erst durch unsere Bestätigung in Textform verbindlich.

3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln wie z.B. „EXW“, „FOB“ und „CIF“ sind die 
INCOTERMS in ihrer jeweils neusten Fassung.

II. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich 

Verpackung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn 
sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung
1. Zahlung hat – ohne Skontoabzug – in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den 

Betrag verfügen können. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage nach 
Rechnungsdatum fällig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Der Käufer kommt spä-
testens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. 

2. Eingeräumte Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich 
immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich 
aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.

3. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR sowie für Montagen, Reparaturen, Formen und Werk-
zeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.

4. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käu-
fer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht, soweit die Gegenforderungen 
des Käufers aus demselben Vertragsverhältnis resultieren und/oder sie den Käufer nach § 320 
BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden.

5. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber die gesetzlichen 
Verzugszinsen. Zusätzlich berechnen wir eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 EUR. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird oder treten andere Umstände ein, die auf dessen 
wesentliche Verschlechterung der Leistungsfähigkeit schließen lassen, können wir vereinbarte 
Vorleistungen verweigern sowie die Rechte aus § 321 BGB ausüben. Dies gilt auch, soweit unsere 
Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir können in solchen Fällen ferner alle Forderungen aus der 
laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig stellen. Als mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Käufers gilt auch, wenn der Käufer mit einem erheblichen Betrag (ab 10% fälligen Forderun-
gen) mindestens drei Wochen in Zahlungsverzug ist, ferner eine erhebliche Herabstufung des für 
ihn bestehenden Limits bei unserer Warenkreditversicherung. 

IV. Lieferzeiten
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unse-

ren Betrieb verlassen hat.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, 

es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.
3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung und 

einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse 
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen gleich währungs-, 
handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht 
verschuldete Betriebsstörungen, Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/
Zollabfertigung, sowie alle sonstigen Umstände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Liefe-
rungen und Leistungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, 
ob die Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder einem anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infol-
ge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung für eine der Vertragsparteien unzumutbar, kann 
sie durch unverzügliche Erklärung in Textform von dem Vertrag zurücktreten.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher For-

derungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künf-
tig entstehenden oder bedingten Forderungen (Saldovorbehalt). Der Saldovorbehalt gilt jedoch 
nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden. In diesem Fall bleiben 
die gelieferten Waren in unserem Eigentum, bis der Kaufpreis für diese Waren vollständig gezahlt 
ist.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 
ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den 
Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden 

Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentums-
rechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die For-
derungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 
an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird 
die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräu-
ßert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterver-
äußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an 
denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe 
dieser Miteigentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zuläs-
sigen Widerruf einzuziehen. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir zudem berechtigt, die Ware 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und 
Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 
Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte 
und Unterlagen zu geben. 

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich 
benachrichtigen.

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen 

des Lagers oder – bei Streckengeschäften – des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäf-
ten, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Pflicht und Kosten der 
Entladung gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten 
des Käufers.

2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- 
und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.

3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. 
herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr 
berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und 
-mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer 
Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertrags-
gemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als 
geliefert zu berechnen.

4. Bei Abschlüssen mit fortlaufenden Auslieferungen sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für un-
gefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, so 
sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern 
oder von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten und Schadenersatz statt 
der Leistung zu verlangen. Bei Vertragsende muss unser Lagerbestand abgenommen werden.

VII. Haftung für Mängel
1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich nach den 

vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN und EN-Nor-
men, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche 
Regelwerke sowie Angaben zu Gütern, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, 
Angaben in Zeichnungen und Abbildungen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Zusiche-
rungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und in Textform als solche bezeichnet sind. 
Entsprechendes gilt für Konformitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
Eignungs- und Verwendungsrisiken obliegen dem Käufer.

2. Für die Untersuchung der Ware und die Anzeige von Mängeln gelten die Vorschriften des HGB mit 
folgender Maßgabe:
– Der Käufer hat die Obliegenheit, die für die jeweilige Verwendung maßgeblichen Eigenschaften 

der Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und uns Mängel der Ware unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware 
zählen zu den für den Einbau oder das Anbringen maßgeblichen Eigenschaften auch die in-
neren Eigenschaften der Ware. Die Untersuchungsobliegenheit besteht auch dann, wenn eine 
Prüfbescheinigung oder ein sonstiges Materialzertifikat mitgeliefert wurde. Mängel, die auch 
bei sorgfältigster Prüfung nicht unverzüglich nach Ablieferung entdeckt werden können, sind 
unverzüglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen.

– Soweit es der Käufer im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die für den 
vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichpro-
benartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu untersuchen (z.B. durch Funktionstests 
oder einem Probeeinbau), stellt dies im Verhältnis zu uns eine besonders schwere Missachtung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall kommen Män-
gelrechte des Käufers in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernom-
men wurde.

3. Stellt der Käufer bei Untersuchung der Ware oder im Anschluss daran Mängel fest, ist er verpflich-
tet, uns die beanstandete Ware oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Ver-
fügung zu stellen und eine Überprüfung der beanstandeten Ware innerhalb einer angemessenen 
Frist zu gestatten. Andernfalls kann sich der Käufer auf Mängel der Ware nicht berufen. 
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4. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Käufer die Mängelrechte nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regeln des BGB zu – mit den Einschränkungen, dass die Wahl zwischen Nachbesserung und 
Nacherfüllung uns zusteht sowie dass geringfügige (unerhebliche) Mängel den Käufer lediglich zur 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) berechtigen.

5. Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine ande-
re Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderlichen 
Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nach-
gebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen verlangen. 
– Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die De-

montage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren be-
treffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Käufer durch 
Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. 

– Darüberhinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte Folgeschäden wie beispiels-
weise entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen 
sind keine unmittelbaren Aus- und Einbaukosten und daher nicht als Aufwendungsersatz gem. 
§ 439 Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und Mehraufwendungen, die 
daraus entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem ver-
einbarten Erfüllungsort befindet. 

– Der Käufer ist nicht berechtigt, für Aus- und Einbaukosten und sonstige Kosten der Nacherfül-
lung Vorschuss zu verlangen.

6. Soweit die vom Käufer für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall, ins-
besondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichti-
gung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig sind, sind wir berechtigt, den Ersatz 
dieser Aufwendungen zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt insbesondere vor, soweit 
die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten, 150 % des ab-
gerechneten Warenwertes oder 200% des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen.

7. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von 
– Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), 
– Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Voraus-

setzungen vorliegen und 
– Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder 

des Anbaus in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der 
gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde.

8. Ein ungerechtfertigtes Mängelbeseitigungsverlangen berechtigt uns zum Schadenersatz, wenn der 
Käufer bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennen können, dass kein Sachmangel vorlag.

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglich-

keit, Verzug, Beratungsverschuldens, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Hand-
lung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur 
in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, im letzteren Fall beschränkt auf den bei 
Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

2. Die Beschränkungen aus VIII.1 gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Ver-
tragspflichten. Vertragswesentlich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung sowie die Freiheit 
der Ware von Mängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur un-
erheblich beeinträchtigen und ferner Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die den Schutz des 
Käufers oder seines Personals vor erheblichen Schäden bezwecken. Die Beschränkungen gelten 
ferner nicht in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der 
Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Be-
weislast bleiben hiervon unberührt.

3. Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in Verzug, kann der Käufer Ersatz des Ver-
zugsschadens neben der Leistung verlangen; bei leichter Fahrlässigkeit jedoch beschränkt auf 
höchstens 10 % des vereinbarten Preises für die in Verzug geratene Leistung. Das Recht des 
Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe von Nr. VIII.1 und VIII.2 bleibt un-
berührt.

4. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus 
Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung 
der Ware, Dies gilt nicht, soweit § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, §§ 478, 479 BGB oder § 634 a Abs. 1 Nr. 
2 BGB längere Fristen vorschreiben sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels. In den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung beginnt 
die Verjährungsfrist nicht erneut.

IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 

Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen 
zurückzugeben.

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Drit-
ter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die 
Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage 
verpflichtet zu sein – berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden 
des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen 
damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit 

der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss, recht-
zeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verur-
sachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge gehen zu 
Lasten des Käufers.

3. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege 
trägt der Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt – unabhängig von Eigentumsrechten des 
Käufers – spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen, für eine Nacherfüllung sowie für Zahlungen des Käufers ist 

unser Betrieb. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch 
an seinem Gerichtsstand verklagen.

2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
der Vorschriften des Wiener Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
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